TIP DES MONATS 12

Entfernen vor Blutentnahme

Ein Autofahrer hatte durch seine Fahrweise eine Autofahrerin derartig erschreckt, dass diese gegen einen Baum fuhr. Der Autofahrer hielt an, half der Frau, wartete das Eintreffen der Polizei ab und gab diesen dann seine Personalien an. 

Als die Beamten bei ihm einen Atem-Alkoholtest machen wollten, stellte er sich absichtlich so ungeschickt an, dass der Test zweimal misslang. Die Polizisten teilten dem Autofahrer daraufhin mit, dass er zur Blutentnahme mit zur Wache kommen müsse. In dem allgemeinen Durcheinander gelang es dem Autofahrer jedoch, sich unbemerkt in einen nahegelegenen Wald abzusetzen, wo er trotz intensiver Suche nicht gefunden wurde.

Nach Ansicht des Gerichts hat sich der Autofahrer der sog. Unfallflucht strafbar gemacht, da die angeordnete Blutentnahme die gebotene Wartepflicht verlängert habe.

(Oberlandesgericht Köln, NZV 99, 173) 

